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 Veröffentlicht am 21.04.1980

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Zeitungsartikel - Berichtigung. Eine allgemeine Verp4ichtung eines Rechtsanwaltes zu Berichtigung eines

Zeitungsartikels besteht nicht, sondern muß in jedem Einzelfall geprüft werden, ob ein solcher Zeitungsartikel im

Interesse des Ansehens des Anwaltsstandes oder des einzelnen Rechtsanwaltes eine Klarstellung oder Richtigstellung

dieses Artikels erforderlich macht.
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